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RS OGH 1984/2/16 6Ob8/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1984

Norm

ABGB §841

ABGB §843 A

Rechtssatz

Aller Voraussicht nach erfolglose Realteilungsversuche müssen nicht unternommen werden, um die Zulässigkeit eines

Zivilteilungsbegehrens darzutun, weil dies im Ergebnis einem gesetzlich nicht vorgesehenen Aufschub der

Auseinandersetzung gleichkäme.
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